
LiGas Standard für Haushalts- und Gewerbekunden Tarife in der Grundversorgung gültig ab 01.10.2010

Grundversorgung mit Erdgas für Haus-
haltskunden ab 01.10.2010

Brutto-Preis Netto-Preis Mineralölsteuer Netto ohne Mineralölsteuer

LiGas Standard 
bis 1.835 kWh/Jahr

Verbrauchspreis, Cent/kWh
Grundpreis, €/Monat

10,45
  2,37

8,78
1,99

0,55 8,23

LiGas Standard 
von 1.836 bis 4.447 kWh/Jahr

Verbrauchspreis, Cent/kWh
Grundpreis, €/Monat

  7,54 
  6,82

6,34
5,73

0,55 5,79

LiGas Standard 
ab 4.448 kWh/Jahr

Verbrauchspreis, Cent/kWh
Grundpreis, €/Monat

  6,18 
11,86

5,19
9,97

0,55 4,64

Erdgas
Saubere Energie zu fairen Preisen.

Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG · Auenstraße 12 · D-88131 Lindau (B)
Telefon: +49 (0) 8382.704.263 · Fax: +49 (0) 8382.704.286 · gas@sw-lindau.de · www.sw-lindau.de

Die Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG bieten ihren Kunden Erdgas auf Grundlage der „Verordnung über die Allgemeinen Bedingungen für die 
Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung - GasGVV)“ 
einschließlich deren Ergänzenden Bestimmungen mit einem Verrechnungs-Heizwert von ca. 10,23 kWh/m³ (Faktor zur Umrechnung der gemesse-
nen Betriebskubikmeter am Gaszähler in die Abrechnungseinheit kWh) zu folgenden Tarifen an. Die Bruttopreise sind auf zwei Stellen hinter dem 
Komma kaufmännisch gerundet.

Grund- und Ersatzversorgung: Für die Grund- und Ersatzversorgung der Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG gelten die genannten Preise und die „Ergänzenden Bedingungen“.
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Zusatz für die Grundversorgung Erdgas 
A) 	Abrechnung

I) 	� Bestabrechnung 
Der Gasverbrauch eines jeden Abrechnungsjahres wird nach der für den Kunden 
preisgünstigsten Verbrauchsgruppe abgerechnet (Bestabrechnung). Bei Beginn oder 
Beendigung des Versorgungsvertrages im Laufe eines Abrechnungsjahres tritt an dessen 
Stelle das anteilige Abrechnungsjahr.

II) �Abrechnung des Gasverbrauchs 
Die Zählerablesung und Abrechnung des Gasverbrauchs erfolgt einmal jährlich; es 
werden in der Regel gleichbleibende Abschlagszahlungen erhoben, die gegebenenfalls 
aus dem Verbrauch des Vorjahres errechnet werden.

III)	Durch eine unterjährige Ablesung und Abrechnung auf Wunsch des Kunden entstehen 		
	 pro Zähler folgende Kosten (brutto): für die Ablesung 5,95 Euro (netto 5,-- ¤) und für die 	
	 Abrechnung 11,90 Euro (netto 10,-- ¤).
B) 	�Brennwert und Effektivdruck 

Die SWLi stellen Erdgas gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 260 zur Verfügung mit einem 
Brennwert Hs,n von ca. 11,17 kWh/m³ (im Normzustand) und einem Effektivdruck von 
ca. 22 mbar.

C) 	�Thermische Verrechnung  
Der in Betriebs-Kubikmetern abgelesene Verbrauch wird nach dem im jeweiligen 
Abrechnungsabschnitt ermittelten Verrechnungsbrennwert in Kilowattstunden (kWh) 
abgerechnet; im Verrechnungsbrennwert ist die Umrechnung der abgelesenen Betriebs-
Kubikmeter in den Normzustand berücksichtigt.

D) 	�Datenschutz 
Die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes werden beachtet.

E) 	�Abgaben und Mehrwertsteuer 
Die Gaspreise beinhalten Netznutzungsentgelte, Energiekosten, Konzessionsabgaben, 
Entgelte für den Messstellenbetrieb, die Messstellendienstleistung und die Abrechnung. 
Zuzüglich der Mineralölsteuer und der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer - diese 
wird getrennt auf der Rechnung ausgewiesen.

F) 	�Energiesteuer-Hinweis  
Für das auf Basis dieses Vertrages bezogene Erdgas gilt folgender Hinweis gemäß 
der Energiesteuer-Durchführungsverordnung: „Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! 
Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist 
nach dem dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungsverordnung 
zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen. 
In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt.

G)	�Bei einem Anschlusswert von mehr als 20 kW erfolgt ein Zuschlag von 0,59 €/kW/Monat 
brutto (0,50 €/kW/Monat netto).

H)	�Das monatliche Entgelt für die Lieferung von Erdgas, die erforderliche Netznutzung, 
die Messung (Direktmessung) und die Abrechnung werden durch die SWLi berechnet. 
Die Abrechnung (Bestabrechnung) erfolgt automatisch nach dem jeweils preis-
günstigsten Tarif. 
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